
die Erhaltung des Friedens einsetzen, mit Morddro
hungen beschimpfen. Unsere Genossenschaftsbauern 
stehen voll hinter unserer Regierung, weil sie wissen, 
daß von unserem Arbeiter- und Bauern-Staat der 
Friede ausgeht. Für Menschen, die den besten Freund 
des deutschen Volkes, die Sowjetunion, verleumden 
und die versuchen, die Politik der Bonner Ultras zu 
unterstützen, ist in unseren Dörfern kein Platz.
Ecknig und seine Auftraggeber werden den Aufbau 
des Sozialismus in der DDR nicht aufhalten. Sie wer
den vom Rad der Geschichte überrollt. Deswegen gibt 
es auch gar keinen Zweifel über die Richtigkeit der 
Verurteilung Ecknigs zu zwei Jahren Gefängnis. Er 
hat jetzt Zeit genug zu überlegen und sollte versuchen, 
den richtigen Weg zu finden, damit er sich eines Tages 
als anständiger Bürger in unsere Gesellschaft einord- 
nen kann.
Jede sachliche und beharrliche Diskussion hilft uns 
in unseren Dörfern voran. Wer aber bewußt unseren 
Staat und unsere Menschen, die sich für das Gute, 
Fortschrittliche und Neue einsetzen, beschimpft und 
beleidigt, muß zur Verantwortung gezogen werden.
So wie die Maßnahmen am 13. August klare Verhält
nisse an den Grenzen unserer Republik schafften, so 
ist es auch notwendig, auch bei den letzten Menschen 
Klarheit im Denken zu schaffen. Dazu gehört auch die 
Überzeugungsarbeit, um jeden Genossenschaftsbauern 
davon abzuhalten, sein Ohr den Hetzsendern in West
deutschland und Westberlin zu leihen. Am Beispiel 
Ecknig ist doch offensichtlich, daß derjenige, der vom 
RIAS frißt, daran zugrunde gehen kann. Wer auf Ge
heiß der westlichen Lügensender Spannung betreibt, 
muß zum allgemeinen Nutzen isoliert werden.
Die Genossenschaftsbauern in Bomsdorf und den an
deren Dörfern gehen über den Provokateur Ecknig zur 
Tagesordnung über und helfen noch aktiver mit, den 
Sozialismus in unseren Dörfern durch neue Taten zum 
Siege zu führen und den Friedensvertrag vorzuberei
ten, damit der Friede in Deutschland gesichert wird.

Quelle: „Bauern-Echo, Frankfurt/Oder, vom 31. 10.
1961.
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Urteil des Stadtgerichts von Groß-Berlin
vom 21. August 1961
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Die auf Grund des Beschlusses der Regierung der 
Deutschen Demokratischen Republik vom 12. August 
1961 eingeieiteten Maßnahmen zum Schutze der Gren
zen der Deutschen Demokratischen Republik und des 
demokratischen Berlins haben es den Feinden unse
res Arbeiter- und Bauernstaates unmöglich gemacht, 
weiterhin den Aufbau des Sozialismus in der Deut
schen Demokratischen Republik zu stören.
Die offenen Grenzen zur Deutschen Demokratischen 
Republik wurden durch aggressive Kräfte in beispiel
loser Weise für die subversive Tätigkeit gegen unsere 
sozialistische Entwicklung ausgenutzt.
Die Maßnahmen zum Schutz unserer Grenzen waren 
deshalb notwendig, zumal alle Bemühungen unserer 
Regierung, die anomalen Verhältnisse in Westberlin 
zu beseitigen, am Widerstand der Kriegstreiber ge
scheitert waren.

Die Maßnahmen verhindern den Menschenhandel mit 
Bürgern der DDR, die Einschleusung von Spionen und

Saboteuren, beseitigen das Grenzgängerunwesen und 
stoppen die kriegswütigen Imperialisten bei ihren wei
teren Kriegsvorbereitungen. Der Beschluß der Regie
rung der Deutschen Demokratischen Republik liegt da
her nicht nur im Interesse der Bürger der Deutschen 
Demokratischen Republik, sondern aller friedliebenden 
Menschen in ganz Deutschland.
Die von Feinden unseres Staates seit dem 13. August 
1961 verstärkt durchgeführte Hetze und Aufwiegelung 
zu Provokationen gegen die Schutzmaßnahmen unse
rer Regierung zeigen erneut und deutlich die Gefahr, 
die Westberlin für die Erhaltung des Friedens darstellt. 
An zahlreichen Stellen in Westberlin sammelten sich 
besonders am 13. und 14. August 1961 verschworene 
Feinde des Sozialismus und gegen die Deutsche Demo
kratische Republik aufgeputschte und verhetzte Men
schen, um Zwischenfälle an den Grenzen zum demo
kratischen Berlin zu organisieren. Die Besonnenheit 
unserer Sicherungskräfte verhinderte, daß diese Pro
vokationen schwerwiegende Folgen auslösten.
Im vorliegenden Prozeß haben sich die Angeklagten 
G., Gr., N., K. und P. zu verantworten, die am 13. bzw.
14. August 1961 auf der Seite der Feinde der Deut
schen Demokratischen Republik standen und teilweise 
in einer äußerst gefährlichen Weise aktiv gegen die 
Maßnahmen unserer Regierung vorgingen.

Am 13. August 1961 befand sich der Angeklagte G. in 
den Abendstunden unter einer Horde von etwa 30 bis 
40 Provokateuren, die am B.-Damm unmittelbar vor 
der Grenzabsicherung in unerhörter Weise die Ange
hörigen der Volkspolizei und der Kampfgruppen provo
zierten.
Die Provokateure waren bereits auf das Gebiet des de
mokratischen Berlins vorgedrungen und beschimpften 
und beleidigten die Sicherungskräfte im Jargon der 
Hetzblätter in Westberlin, um auf diese Weise Zwi
schenfälle zu provozieren. Der Angeklagte beteiligte 
sich aktiv an dieser Provokation. Der Angeklagte war 
bereits seit dem Vormittag unbehelligt im demokrati
schen Berlin. Er wußte deshalb genau, daß sich die 
Maßnahmen unserer Regierung nicht gegen friedlie
bende Bürger Westberlins richten.

Der 26jährige Angeklagte Gr. ist unter dem Einfluß 
der Hetzorgane in Westberlin ebenfalls ein Feind der 
DDR geworden. Am 14. August 1961 fuhr er mit sei
nem Motorrad in das demokratische Berlin. In Köpe
nick provozierte er einen Angehörigen der Kampf
gruppe. Der Aufforderung, das demokratische Berlin 
zu verlassen, kam er nicht nach. In den Abendstunden 
des gleichen Tages hetzte er gegenüber mehreren Bür
gern gegen die Maßnahmen der Regierung und ge
gen die Oder-Neiße-Friedensgrenze. Gegenüber einem 
jungen Volkspolizeiangehörigen hetzte der Angeklagte, 
indem er erklärte, in der DDR gebe es keine Freiheit, 
die Bürger würden terrorisiert und unterdrückt. Er 
beschuldigte die Regierung der DDR, einen Krieg vor
zubereiten. Eine Stunde lang wirkte der Angeklagte in 
dieser Form auf den jungen Volkspolizeiangehöri
gen ein, um dessen Vertrauen in die Regierung unse
res Arbeiter- und Bauern-Staates zu erschüttern.
Als dieser um 23 Uhr seinen Postendienst beendete, 
suchte sich der Angeklagte weitere Opfer für seine 
Hetztätigkeit.
Der 31jährige Angeklagte N. befand sich am 13. August 
1961 gegen 20 Uhr auf dem Wege vom demokratischen 
Berlin zu seiner Wohnung in Westberlin. Dabei be
nutzte er nicht ordnungsgemäß die Passierstellen, son
dern überstieg — entgegen den Ermahnungen der 
Volkspolizisten zur Vernunft — den Stacheldrahtzaun. 
Dabei beschimpfte er die Angehörigen der Volkspoli
zei und forderte die anwesenden Menschen auf, gegen
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